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Juristischer Hintergrund
Haftung
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Nach Treppensturz –
Mann verklagt Hotel
Ein Mann setzt sich in einem St. Galler Hotel auf die Brüstung
eines Treppenhauses und stürzt. Nun stehen Eigentümer,
Liegenschaftsverwalterin und Betriebsleiter vor Gericht.

Der Privatkläger und zwei weitere Männer reisten am 18. Januar
2012 zusammen für einen Geschäftstermin in die Schweiz. In einem
Hotel im Herzen von St. Gallen übernachteten sie schliesslich. Als
sie am frühen Morgen von einem Geschäftsessen zurückgekehrt
sind, hätten sie sich laut Anklageschrift noch im Obergeschoss des

Hotels unterhalten. Dabei setzte sich der Kläger mit einer Gesässhälfte auf die
Mauerbrüstung des Treppenhauses. Ohne äussere Einwirkung verlor der Deutsche
das Gleichgewicht und stürzte rückwärts kopfvoran dreieinhalb Meter in die Tiefe.
Dort blieb er verletzt liegen und musste mit dem Krankenwagen ins Kantonsspital
St. Gallen gebracht werden.

Vollständige Genesung unwahrscheinlich

Vom Sturz trug er schwere Verletzungen davon. Nach dem Spitalaufenthalt folgte
eine rund einmonatige Rehabilitationsbehandlung in einer Klinik. Danach war der
Kläger noch weitere zwei Monate zu 100 Prozent arbeitsunfähig. Seit Juni 2012
arbeitet er wieder Vollzeit. Die ursprüngliche Leistungsfähigkeit ist aber noch nicht
wieder erreicht. Über dauerhafte bleibende körperliche oder seelische Schäden kann
laut Anklageschrift derzeit keine Angaben gemacht werden. Eine vollständige
Genesung sei aber wenig wahrscheinlich.

Geländer fehlte

Der verletzte Geschäftsmann hat Zivilklage eingereicht. Deshalb müssen sich am
Donnerstag nun der Liegenschaftseigentümer, die Liegenschaftsverwalterin wie auch
der Betriebsleiter des Hotels wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung vor dem

Kreisgericht St. Gallen 25. September 2014 06:09; Akt: 25.09.2014 06:09

Die Verhandlung findet am Donnerstag vor dem Kreisgericht St. Gallen statt. (Bild: dst)

ein  aus  i

Fehler gesehen?

Fehler beheben!
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Fehler gesehen?

Fehler beheben!

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024

• Schaden, adäquater Kausalzusammenhang, widerrechtliches Verhalten
• Werkmangel: 
- fehlerhafte Anlage
- fehlerhafte Herstellung
- mangelhafter Unterhalt

ausreichende Sicherheit bei
• bestimmungsgemässer Nutzung
• vorhersehbarer Fehlnutzung

Selbstverantwortung
• Mindestmass an Vorsicht
• Normales Verhalten des Geschädigten 

(kein unvernünftiges, ausgefallenes und 
unwahrscheinliches Verhalten)

Angemessenheit und Zumutbarkeit 
Mängelbeseitigungen oder Sicherheitsmass- 
nahmen sind technisch möglich und die Kosten 
stehen in vernünftigem Verhältnis zum Schutz-
interesse und zum Zweck des Werkes.
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Juristischer Hintergrund
Werkeigentümerhaftung
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• Tödlicher Sturz eines Mieters vom Balkon seiner Wohnung
Die Werkeigentümerhaftung wurde verneint, da das Gericht befand, der langjährige Mieter 
habe durch sein Verhalten mit Sitzen auf dem Balkongeländer die Gefahr eines Unfalls 
erhöht und es dabei an der gebotenen Vorsicht mangeln lassen.
[Urteil Bundesgericht vom 3.12.2012 / Prozess-Nr. 4A_383/2012]  

• Sturz der Freundin eines Wohnungsmieters von einer mobilen Leiter, die zum 
Schlafraum auf der Galerie führt
Die Werkeigentümerhaftung des Vermieters wurde bejaht, da die baulichen Gegeben-
heiten ungenügend waren und der Verunfallten keine mangelnde Vorsicht vorgeworfen 
werden konnte.
[Urteil Bundesgericht vom 5.4.2007 / Prozess-Nr. 4C.45/2007]  

Juristischer Hintergrund
Entscheide des Bundesgerichts

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 6

Normative und risikobasierte Anforderungen

Normative Anforderungen Risikobasierte Anforderung
Die Gefährdung durch Absturz ist auf ein 
akzeptierbar kleines Mass zu beschränken.

Die Höhe des Schutzelements muss mindestens 
1,0 m betragen.
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Norm SIA 358 – Geländer und Brüstungen

Gefährdungsbilder
• Aktivitäten, die ein Personenkreis nach allgemeiner Erfahrung ausübt
• Normale Benutzung und normales Verhalten mit möglicher und 

vernünftiger Vorsicht gegenüber einer erkennbaren Gefährdung

Die Gefährdung durch Absturz (das Absturzrisiko) muss auf ein 
akzeptierbar kleines Mass beschränken sein.

Schutzziel

• Zurückhalten von Personen
- Adäquate Geometrie und Gestaltung
- Ausreichende Festigkeit und Stabilität

• Anzeigen der Gefahrenstelle
• Gebrauchstauglichkeit, subjektive Sicherheit («Sicherheitsempfinden»)
• Berücksichtigung weiterer Interessen (Architektur, Denkmalschutz)

Anforderungen an Schutzelemente

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 8

Schutzziel
Absturzrisiko

Ri
sik
o
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Gefährdungsbilder
Gefährdung von Erwachsenen und Jugendlichen

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 10

Gefährdungsbilder
Gefährdung von Kindern
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Anforderungen an Schutzelemente
Zurückhalten von Personen

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 12

Anforderungen an Schutzelemente
Festigkeit und Stabilität
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Anforderungen an Schutzelemente
Anzeigen der Gefahrenstelle

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 14

Anforderungen an Schutzelemente
Gebrauchstauglichkeit (subjektive Sicherheit)
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Anforderungen an Schutzelemente
Architektur und Denkmalschutz

Bauten, die von denkmalpflegerischer Bedeutung sind, 
legen ein Zeugnis einer vergangenen Epoche ab. Es 
besteht ein öffentliches Interesse die historische 
Substanz mit einem unbeeinträchtigten Erscheinungsbild 
zu wahren.

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 16

Anforderungen an Schutzelemente
Architektur und Denkmalschutz
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Anforderungen an Schutzelemente
Architektur und Denkmalschutz

Ortsmuseum Richterswil

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 18

Anforderungen an Schutzelemente
Architektur und Denkmalschutz
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Anforderungen an Schutzelemente
Architektur und Denkmalschutz

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 20

Anforderungen an Schutzelemente
Architektur und Denkmalschutz

Pavillon Le Corbusier, Zürich
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Norm SIA 358 – Geländer und Brüstungen

Die Norm SIA 358 ist eine risikoorientierte Norm. 
Sie enthält nur wenige Abmessungen und keine 
kochbuchartigen Rezepte. Sie formuliert vielmehr 
Grundsätze, namentlich das Schutzziel, die Um-
schreibung einer normalen Benutzung und eines 
normalen Verhaltens sowie Gefährdungsbilder. 

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 22

ZF 3 ZF 3 ZF 3

Norm SIA 358

Als normales Verhalten gilt die mögliche und vernünftiger Vorsicht der Benutzenden sowie der 
Betreuungspersonen von Kindern gegenüber einer erkennbaren Gefährdung [SIA 358, 1.2.2] 

Benutzung und Verhalten
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Benutzung und Verhalten

23

ZF 3 ZF 3 ZF 3

Norm SIA 358

Unvorsichtiges, leichtsinniges oder übermütiges Verhalten sowie die Vernachlässigung einer 
möglichen Aufsichtspflicht von Kindern ist nicht normal. 

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 24

Norm SIA 358

Die Beurteilung der Absturzgefährdung erfolgt aufgrund von 
Gefährdungsbildern [SIA 358, 1.3.1]. 

Die in der Norm festgelegten Anforderungen berücksichtigen die 
Gefährdungsbilder, die sich aus der normalen Benutzung und dem 
normalen Verhalten ableiten [SIA 358, 1.3.2].

Gefährdungsbilder
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Norm SIA 358

Gefährdungsbild 1
Gefährdung unbeaufsichtigter 
Kinder im Vorschulalter

Besondere Gefährdungsbilder [SIA 358, 1.3.3]

Gefährdungsbild 2
Gefährdung von Behinderten 
und Gebrechlichen

Gefährdungsbild 3
Ausserordentliches Gedränge
und Panik

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 26

Norm SIA 358

Bei normaler Benutzung begehbare Flächen, bei denen eine Gefährdung durch Absturz besteht, 
müssen durch Schutzelemente gesichert sein. Eine Gefährdung ist anzunehmen, wenn die Absturz-
höhe, gemessen am Rand der begehbaren Fläche, mehr als 1,0 m beträgt [SIA 358, 2.1.1, 2.1.2].

Anordnung von Schutzelementen
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Stühle sind einfach besteigbar, sie können z.B. als Aufstiegshilfen genutzt werden. Bei normaler 
Benutzung und ohne körperliche Anstrengung lassen sich aber Tische nicht einfach besteigen. 
Für Personen leicht zugängliche, weniger als 0,65 m erhöhte und damit besteigbare Flächen, 
können begehbar sein [SIA 358, 2.1.1].

27

Norm SIA 358
Besteigbarkeit von begehbaren Flächen

Begehbar sind Flächen jedoch nur dann, wenn sich Personen darauf gut und ohne akrobatische 
Anstrengungen aufhalten können [SIA-Dokumentation D 0158].

keine begehbare Fläche

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024

≥ 1,00 m

Begehbare Fläche

28

Begehbare Fläche

≥ 1,00 m

Die Schutzelementhöhe wird von der 
begehbaren Fläche aus gemessen.

≥ 0,90 m

≥ 0,20 m

Begehbare Fläche

Norm SIA 358
Höhe von Schutzelementen
Die normale Höhe eines Schutzelements beträgt mindestens 1,00 m [SIA 358, 3.1.3].
Bei festen Brüstungen von mindestens 0,20 m Dicke beträgt die Mindesthöhe 0,90 m [SIA 358, 3.1.4].
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Norm SIA 358
Höhe von Schutzelementen
Bei Treppen gilt für Geländer und Brüstungen, im Bereich des Treppenlaufs eine Mindesthöhe 
von 0,90 m [SIA 358, 3.1.5].

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 30

Norm SIA 358
Geometrische Ausbildung von Schutzelementen
Schutzelemente müssen vor dem Hindurchfallen schützen. Die Mindestanforderungen sind 
eine Traverse auf halber Höhe oder ein Abstand von höchstens 0,30 m bei vertikalen Stäben 
[SIA 358, 3.2.1].
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Norm SIA 358

Nur wenn eine Gefährdung unbeaufsichtigter Kinder im Vorschulalter (Gefährdungsbild 1)
massgebend ist, gelten die folgenden zusätzlichen Anforderungen [SIA 358, 3.2.2]:

Geometrische Ausbildung von Schutzelementen

Öffnungen dürfen bis 0,75 m Höhe nicht so 
gross sein, dass eine Kugel mit ø 0,12 m 
durchgestossen werden kann.

Das Beklettern muss erschwert sein und 
Schutzelemente sollten nicht zum 
Beklettern verleiten (keine «Leiterwirkung»)

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 32

Norm SIA 358
Geometrische Ausbildung von Schutzelementen im Bereich des Treppenlaufs
Nur wenn eine Gefährdung unbeaufsichtigter Kinder im Vorschulalter (Gefährdungsbild 1)
massgebend ist [SIA 358, 3.2.2]:
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Bekletterbarkeit
Versuch mit einem viereinhalbjährigen Kind [SIA-Dokumentation D 0158]

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 34

Richtlinien, Merkblätter und Broschüren mit weitergehenden Anforderungen
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Anforderungen, die der Norm SIA 358 nicht entsprechen
Badewannen bei Fensterbrüstungen 

75 cm
≥ 100 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0

≥ 65 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 36

Anforderungen, die der Norm SIA 358 nicht entsprechen
Toiletten bei Fensterbrüstungen

≥ 65 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0
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Anforderungen, die der Norm SIA 358 nicht entsprechen
Fensterbrüstungen

< 65 cm

75 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0

< 65 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0

≥ 75 cm

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 38

Anforderungen, die der Norm SIA 358 nicht entsprechen
Brüstungen und Geländer

< 65 cm

Transparente
Füllung 

75 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0

< 65 cm

< 12 cm

Staketen
75 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0
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Anforderungen, die der Norm SIA 358 nicht entsprechen
Geometrische Ausbildung von Geländern

≥ 15 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0

< 12 cm

< 12 cm

≥ 100 cm

Öffnungen
H/B ≤ 2/4 cm
ø ≤ 5 cm

2,0

m

1,5

1,0

0,5

0,0

≥ 100 cm

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 40

Anforderungen, die der Norm SIA 358 nicht entsprechen

• Flächen können nur dann begehbar sein, wenn sie zugänglich und besteigbar sind. 
 Die Besteigbarkeit hat jedoch keine Beziehung zur Bekletterbarkeit und damit zur 

Gefährdung unbeaufsichtigter Kinder im Vorschulalter. 

• Begehbare Flächen sind Bodenflächen, auf denen sich Personen bei normaler Benutzung 
aufhalten. Schmale Vorsprünge und Ränder, Fensterbretter, Brüstungskronen mit 
Handläufen oder Flächen von Einbauten und Mobiliar sind bei normaler Benutzung und 
normalem Verhalten keine begehbaren Flächen. 

• Die Höhe der Schutzelemente wird für alle Benutzenden (Erwachsene und Kinder) von der 
begehbaren Fläche aus gemessen. 

• Gemäss der Norm SIA 358 erfolgt die Beurteilung der Bekletterbarkeit durch Kinder im 
Vorschulalter qualitativ. Die Norm legt diesbezüglich keine Abmessungen fest, und die 
Masse 0,65 m und 0,75 m haben keine Beziehung zur Bekletterbarkeit. 

• Um das Einklemmen des Kopfs eines Kleinkinds zu verhindern, dürfen Schutzelemente bis 
auf eine Höhe von 0,75 m keine Öffnungen, grösser als ø12 cm, aufweisen. Das Mass 
0,75 m hat weder eine Beziehung zur Bekletterbarkeit noch zur Höhe des Schutzelements.     

Gefährdung von unbeaufsichtigten Kindern im Vorschulalter

Häufige Fehlinterpretationen

Begehbare Fläche
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Sicherheit und Risiko

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 42

Sicherheit und Risiko
Wahrnehmung und Akzeptanz von Risiken



SBK Schweizerische Baudirektorenkonferenz Fachveranstaltung, Bern, 14. November 2024

Absturzsicherungen nach SIA 358
Daniel Schuler 22

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 43

Sicherheit und Risiko
Sturzunfälle – statistische Grundlagen

Bei Sturzunfällen Verletzte und Getötete in Haus und Freizeit, nach Unfallhergang und Alter, ø2016-2020

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 44

Absturz über Geländer/Brüstung (Schätzung):
• Anzahl gefährdete Personen in der Schweiz: 8 Mio (Wohnbevölkerung 9 Mio) 
• Tödliche Absturzunfälle: 6 – 10 pro Jahr 

Todesfälle pro 100’000 Personen und Jahr (Todesfallrate)

Sicherheit und Risiko
Todesfallrisiken für Stürze und Abstürze



SBK Schweizerische Baudirektorenkonferenz Fachveranstaltung, Bern, 14. November 2024

Absturzsicherungen nach SIA 358
Daniel Schuler 23

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 45

Sicherheit und Risiko
Risikomatrix

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 46

Beispiele aus der Praxis
Lichthof Universität Zürich

Normales Verhalten
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Beispiele aus der Praxis
Lichthof Universität Zürich

Unvorsichtiges, für Benutzende 
jedoch quasi-normales Verhalten

Nicht normales, unvernünftiges 
Verhalten

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 48

Beispiele aus der Praxis
Brüstungsmauern

Normales Verhalten mit Beaufsichtigung 
von Kindern im Vorschulalter



SBK Schweizerische Baudirektorenkonferenz Fachveranstaltung, Bern, 14. November 2024

Absturzsicherungen nach SIA 358
Daniel Schuler 25

Daniel Schuler, Kommission SIA 358, Bern, 14.11.2024 49

Beispiele aus der Praxis
Brüstungsmauern

Quasi-normales Verhalten von Erwachsenen 
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 Die Norm SIA 358 ist risikobasiert. Das Schutzziel ist die Beschränkung der 
Gefährdung durch Absturz auf ein akzeptierbar kleines Mass.

 Bei der Beurteilung von Schutzelementen sind neben den Sicherheitsinteressen 
weitere Interessen - insbesondere die Architektur und der Denkmalschutz - zu 
berücksichtigen.

 Die Beurteilung der Absturzgefährdung basiert auf Gefährdungsbildern. Die 
normale Benutzung und ein normales Verhalten mit möglicher und vernünftiger 
Vorsicht wird dabei vorausgesetzt. 

 Neben der Norm SIA 358 existieren Richtlinien, Merkblätter und Broschüren 
mit Anforderungen, welche nicht der Norm entsprechen.  
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